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Ein Mitglied
des

Spitäler sollen nicht mehr Richter spielen

Mit gutem Grund müssen Richter
oder Personen in Entscheidgre-
mien in den Ausstand treten,
wenn schon nur der Verdacht der
Befangenheit aufkommen könn-
te. Für Spitäler gelten oft andere
Regeln: Läuft bei einer Operation
etwas schief und der betroffene
Patient verlangt Schadenersatz
vom Spital, so entscheidet dieses
in erster Instanz über die Forde-
rung, sofern es sich um einen
Staatshaftungsfall handelt.

Was einem Laien stossend er-
scheinen mag, entspricht einer
bestimmten juristischen Logik.
Richtet sich die Forderung gegen
den Staat oder Organisationen,
die wie der Staat haften, geht es

um Verwaltungsrecht. Bei ande-
ren Schadenersatzklagen gibt das
Zivilrecht den Takt vor.

Die Verfahren unterscheiden
sich stark. Im Staatshaftungsver-
fahren erlässt der Staat auf ein
entsprechendes Gesuch hin in
erster Instanz eine Verfügung.
Öffentliche Organisationen des
kantonalen Rechts und private
Organisationen oder Personen,
die unmittelbar mit kantonalen
öffentlichen Aufgaben betraut
sind, haften wie der Staat nach
Staatshaftungsrecht für den
Schaden, den ihre Organe oder
ihre Angestellten in Erfüllung
ihrer Aufgabe Dritten wider-
rechtlich zugefügt haben. Das
kann auch ein Spital sein, sofern
es über einen öffentlich-rechtli-
chen Leistungsauftrag verfügt.
Im Zivilrecht kommt hingegen
der Fall vor ein Gericht, das unter
anderem auch Zeugenbefragun-
gen durchführt.

Neu nur noch das Zivilgericht
Das soll sich ändern. Denn in der
Praxis hat sich dies nicht be-

währt. Einerseits gibt der Inte-
ressenkonflikt Anlass zu Kri-
tik,und andererseits sind Spitäler
überfordert, wenn sie auch noch
Schadenersatzbegehren beurtei-
len müssen. In Zukunft soll in sol-
chen Fällen stets das Zivilgericht
entscheiden. Eine entsprechende
Änderung des Personalgesetzes
ist in Vorbereitung. Noch bis zum
16. Juni können Interessierte im
Rahmen der Vernehmlassung
zum Entwurf Stellung nehmen.

Auf diese Weise liessen sich
auch schwierige Abgrenzungsfra-
gen beseitigen. Denn heute verfü-
gen Spitäler nur erstinstanzlich,
wenn es um die obligatorische
Grundversicherung geht. Sobald
eine Behandlung über die Grund-
versicherung hinausgeht oder
wenn ein Vertrag einzig zwischen
Arzt und Patient besteht, kom-
men andere Verfahren zum Zug.
Davon gibt es heute drei Varian-
ten, je nach Ausgangslage gelten
Staatshaftungsrecht, spezialge-
setzliches öffentliches Recht
oder Zivilrecht. Das macht die
Arbeit selbst für Juristen kompli-

ziert und unübersichtlich. Bei der
Staatshaftung lässt sich die Ver-
fügung eines Spitals als Grundla-
ge für ein Anfechtungsstreitver-
fahren interpretieren. Sie ist ein
erster Entscheid über das Scha-
denersatzbegehren, der es den
betroffenen Patienten ermög-
licht, zu entscheiden, ob sie über-
haupt und wie sie vor Verwal-
tungsgericht dagegen vorgehen
wollen.

Präjudizierender Entscheid?
Anwalt Rémy Wyssmann ist da
skeptisch. Er vertritt derzeit
einen Klienten, der wegen eines
Eingriffs am Rücken gegen die
Spitäler Frutigen Meiringen
Interlaken (fmi) AG Schaden-
ersatz geltend macht. Die fmi
lehnten die Forderungen auf
Schadenersatz und Genugtuung
ab und liessen sich bei ihrem Ent-
scheid von einem Rechtsexper-
ten ihrer Haftpflichtversiche-
rung beraten. Das ist durchaus
üblich, ist eine Spitalleitung doch
vor allem mit der operativen und
strategischen Leitung beschäf-

tigt und nicht auf Rechtsfragen
spezialisiert. Da die Versicherung
wenig Interesse habe, hohe Be-
träge an den Patienten auszuzah-
len, verlangte Wyssmann, dass
das Entscheidgremium der fmi
bei der inhaltlichen Prüfung die-
ses Falls in den Ausstand tritt. Die
Verfügung des Spitals ist nach
seiner Einschätzung eine mass-
gebliche Weichenstellung.
«Denn der Sachverhalt wird vom
belangten Spital in der ersten
Instanz präjudizierend selber
festgelegt, und dieser lässt sich in
der zweiten Instanz erfahrungs-
gemäss fast nicht mehr berich-
tigen.»

Mit dem Vorschlag der Regie-
rung könnten die erwähnten Pro-
bleme gelöst werden. Alle An-
sprüche aus Spitalhaftung wür-
den in erster Instanz vor dem Zi-
vilgericht behandelt. So müssten
Spitalleitungen nicht mehr erst-
instanzlich verfügen. Zudem ent-
fiele die im Einzelfall schwierige
Abgrenzung zwischen öffentli-
chem Recht und Zivilrecht.

Bernhard Kislig

RECHT In der Regel darf eine 
Instanz nur Entscheide fällen, 
wenn kein Interessenkonflikt 
besteht. Das gilt nicht für
Berner Spitäler: Verlangt ein 
Patient wegen schlechter Be-
handlung Schadenersatz von 
einem Spital, so entscheidet 
dieses öfters in erster Instanz. 
Das soll sich nun ändern.

Unia: Arbeit bis zum Umfallen

Bei der Unia-Arbeitslosenkasse
in Biel haben 2013 drei Mitarbei-
tende massiv zu viele Überstun-
den gemacht. Einer erlitt ein
Burn-out. Trotz Hilferufen re-
agierte der Chef nicht.

Der vom Burn-out betroffene
Mitarbeiter hatte 2013 und 2014
in 13 Monaten 820 Überstunden
angehäuft. Unia-Sprecher Pepo
Hofstetter bestätigte am Freitag
einen entsprechenden Bericht
des «Blicks». Der Mitarbeiter
wurde Mitte 2014 krankgeschrie-
ben. Er kam nach vier Monaten
Pause wieder an seinen Arbeits-
platz zurück. Zugleich klagte er
gegen die Unia. Vor der Schlich-
tungsbehörde Bern-Mittelland

erhielt er im September 2016 eine
Genugtuung von 10 000 Franken.
Nach Arbeitsgesetz darf die Über-
zeit maximal 170 Stunden pro Ka-
lenderjahr nicht übersteigen.

Selbst der Unia-Rechtsdienst
sei zum Schluss gekommen, dass
die Unia bei dem Betroffenen «si-
cherlich ihre Fürsorgepflicht und
damit einhergehend die Persön-
lichkeitsrechte» verletzt habe,
indem sie «nichts gegen das An-
häufen der Überstunden unter-
nommen hat», zitiert der «Blick»
aus einer Unia-internen Mail
vom Juni 2016.

Probleme bei Zeiterfassung
Für Unia-Geschäftsleitungsmit-
glied Corrado Pardini zeigt der
Fall exemplarisch, dass «nicht
einmal die Gewerkschaft gefeit
davor ist, dass so etwas passiert,
wenn man die Arbeitszeit nicht
strikte kontrolliert und durch-
setzt». Gerade dies sei bei der

Arbeitslosenkasse in Biel und in
Solothurn nicht geschehen. Die
Unia-interne Zeiterfassung habe
man nicht strikte angewandt.

Der verantwortliche Chef sei
Unia-intern versetzt worden. Die
Unia habe zwei neue Chefinnen
eingesetzt, eine bei der Arbeits-
losenkasse Biel und eine in Solo-
thurn. Zudem habe man zusätz-
liches Personal eingestellt, wö-
chentliche Reportings eingeführt
– und natürlich die Arbeitszeit-
erfassung durchgesetzt.

Pardini versicherte weiter,
dass er sich zunächst mit den be-
troffenen Mitarbeitern bespro-
chen habe. Es ging darum, wie die
Unia die aufgelaufenen Über-
stunden über Freizeit und Bezah-
lung abbauen kann. Weiter liess
die Gewerkschaft durch Externe
eine Befragung zur Zufriedenheit
der Mitarbeiter durchführen.

Er habe erst im Frühjahr oder
Sommer 2014 vom Fall erfahren,

sagte der Berner SP-Nationalrat,
der in der Unia-Geschäftsleitung
unter anderem für die Region
Biel-Seeland/Solothurn zustän-
dig ist, dort aber keine operative
Führungsaufgabe hat.

Liberalisierung sei «Gift»
Der Burn-out-Fall aus dem eige-
nen Haus zeige, wie wichtig
Arbeitszeiterfassung und -kont-
rolle für den Gesundheitsschutz
seien, sagte Pardini. «Eine Libera-
lisierung der Arbeitszeiten, wie sie
die Arbeitgeber derzeit verlangen,
ist Gift. Darum wehre ich mich so
vehement gegen die Aufhebung
der Arbeitszeiterfassung.»

Die Unia selbst will solchen
Fällen im eigenen Haus besser
vorbeugen mit einem einheitli-
chen Tool zur Arbeitszeiterfas-
sung mit Alarmfunktion. Laut
Unia-Sprecher Hofstetter führt
die Gewerkschaft dieses seit dem
Frühjahr schweizweit ein. sda

BIEL Die Hilferufe blieben un-
gehört, ein Mitarbeiter erlitt 
ein Burn-out: Bei der Arbeits-
losenkasse der Gewerkschaft 
Unia häuften sich in massivem 
Ausmass Überstunden an.

«Nicht einmal die 
Gewerkschaft ist 
gefeit davor, dass so 
etwas passiert.»

Corrado Pardini

Eintauchen in Kreidolfs Märchenwelt

Schloss Spiez zeigt in Kooperation
mit der Burgerbibliothek Bern
und dem Verein Ernst Kreidolf
über 80 Öl- und Aquarellbilder,
Zeichnungen und Skizzen, vor-
nehmlich aus dem Nachlass von
Ernst Kreidolf. Neben Original-
aquarellen der Bücher «Alpenblu-
menmärchen» und «Wintermär-
chen» sind Bilder aus Kreidolfs
früher Berner Zeit erstmals öf-
fentlich zu sehen. Dazu kommen
Originalfotos und -briefe aus der
Burgerbibliothek Bern.

«Wo Tiere, Insekten und Pflan-
zen seine täglichen Ausflüge zu
spannenden Entdeckungsgängen
machen, fühlt er sich bald einsam
und unverstanden», umreisst
Projektleiterin Barbara Egli das
Lebensgefühlt des jungen Ernst
Kreidolf. Stundenlang habe er
Vögel, Grashüpfer und Schmet-
terlinge, ihre Lebensräume und
Gewohnheiten beobachtet. Diese
Beobachtungen seien in seinen
Bildern so fesselnd. gls/skk

www.schlossspiez.ch, bis 8. Okt.

SPIEZ Emotionale Einblicke in 
heile Natur: Bis Oktober zeigt 
das Schloss Spiez Werke des 
Schweizer Künstlers Ernst 
Kreidolf.

Anemonen, Bild aus «Alpenblumenmärchen» von Ernst Kreidolf. zvg

Zahl warf 
Fragen auf
SOZIALHILFE Am Mittwoch be-
richtete diese Zeitung über die
Demonstration gegen die Abbau-
pläne in der Sozialhilfe. Im Arti-
kel gab ein Sozialhilfebezüger
anonym über seine finanziellen
Verhältnisse Auskunft. Er gab an,
dass er mit einer Partnerin zu-
sammenlebe und vom Sozial-
dienst einen Grundbedarf von
monatlich rund 600 Franken aus-
bezahlt bekomme. Diese Zahl gab
in der Online-Kommentarspalte
zu Diskussionen Anlass. Deshalb
hier die Präzisierung: Der norma-
le Grundbedarf einer Person, die
in einem Zweipersonenhaushalt
lebt, beträgt 748 Franken. Wenn
das Sozialamt gewisse Vorleis-
tungen gewährt hat, die der
Leistungsbezüger zurückzahlen
muss, kann es zu Abzügen kom-
men. Es trifft zu, dass in unserem
Beispiel Sozialhilfe von rund 600
Franken pro Monat ausgerichtet
wird. Zudem bezahlt der Sozial-
dienst die Hälfte an die Woh-
nungsmiete und begleicht die
Krankenkassenprämie. phm
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